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(4) Ergibt die Überprüfung (Abs. 3), daß die Durch
führung eines Bauvorhabens nicht mehr zugelassen 
werden kann, so ist die Baugenehmigung durch die 
Baugenehmigungsbehörde zu widerrufen. Der Wi
derruf ist nur innerhalb von 2 Monaten nach dem 
Tage der Bekanntmachung der Anordnung zuläs
sig; dies gilt nicht, wenn die Meldung gemäß Abs. 2 
nicht fristgemäß erstattet worden ist.

(5) Über den Widerruf ist dem Bauherrn ein 
schriftlicher Bescheid zu erteilen, der durch Ein
schreibebrief mit Rückschein oder durch Boten ge
gen Empfangsbestätigung zuzustellen ist. Zur Wah
rt ng der Frist von 2 Monaten genügt es, wenn der 
Bescheid spätestens am 3. Tage vor Ablauf der Frist 
bei der Post aufgegeben ist.

§ 9
(1) Gegen einen den Widerruf einer Baugenehmi

gung aussprechenden Bescheid steht dem Bauherrn 
innerhalb einer Ausschlußfrist von 2 Wochen nach 
Zustellung des Bescheides das Rechtsmittel der Be
schwerde zu. Sie ist bei der Baugenehmigungsbe- 
.hörde einzureichen und von dieser mit einer Stel
lungnahme an die Staatliche Plankommission wei
terzuleiten.

(2) Iber die Beschwerde entscheidet der Vor
sitzende der Staatlichen Plankommission im Ein
vernehmen mit dem Minister für Schwerindustrie, 
dem Minister für Aufbau und erforderlichenfalls 
auch mit dem Minister für Land- und Forstwirt
schaft endgültig.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir
kung.

§ 10
Ob und in welchem Umfange eine Entschädigung 

für die bis zum Widerruf einer Baugenehmigung 
aufgewendeten Baukosten zu gewähren ist, ist nach 
§ 4 Abs. 1 des Gesetzes zu entscheiden.

Zu § 8 des Gesetzes
§ 11

Die Anordnungen über die Festsetzung eines 
Schutzgebietes, die auf Grund des § 1 Abs. 2 der 
Verordnung vom 28. Februar 1939 über Baube
schränkungen zur Sicherung der Gewinnung von 
Bodenschätzen (RGBl. I S. 381) erlassen sind, gelten 
als für unbestimmte Zeit erlassen. Die Vorschriften 
der §§ 2 bis 7 des Gesetzes und diese Durchfüh
rungsbestimmungen finden auf diese Anordnungen 
sinngemäß Anwendung.
Inkrafttreten

§ 12
Diese Durchführungsbestimmung gilt mit Wir

kung vom 19. März 1951, dem Tage der Verkündung 
des Gesetzes.

Berlin, den 14. Juni 1951
Ministerium für Schwerindustrie 

S e l b m a n n  
Minister

Anlage
zu § 5 Abs. 4 vorstehender 
Durchführungsbestimmung

Anschriften
der Technischen Bezirks-Bergbauinspektionen 

der Deutschen Demokratischen Republik
Technische Bezirks-Bergbauinspektion 
Senftenberg Senftenberg, 

Puschkinstr. 2
Technische Bezirks-Bergbauinspektion 
Dresden Dresden, 

Stolpener Str. 1
Technische Bezirks-Bergbauinspektion 
Zwickau Zwickau, 

Amalienstr. 6
Technische Bezirks-Bergbauinspektion 
Halle Halle (Saale), 

August-Bebel- 
Str. 13

Technische Bezirks-Bergbauinspektion 
Zeitz Zeitz, August- 

Bebel-Str. 14
Techni sehe Bezirks-Bergbauinspektion 
Staßfurt Staßfurt, 

Gartenstr. 1
Technische Bezirks-Bergbauinspektion 
Erfurt Erfurt, Rudolf- 

str. 49, Haus 1

Berichtigungen
Im § 2 Ziffer 1 Buchst, a der Dritten Durchfüh

rungsbestimmung vom 8. Juni 1951 zur Verordnung 
über die vertragliche Ablieferung von Gemüse im 
Jahre 1951 (GBl. S. 546) muß es statt ,,a) den Kon
struktionsbetrieben“ richtig heißen: ,,a) den Produk
tionsbetrieben“.

In der ersten Zeile des § 5 Abs. 3 der Verordnung 
vom 7. Juni 1951 über Erholungsurlaub (GBl. S. 547) 
muß es statt „(VVN)“ richtig heißen: „VdN)“.
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